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Link zur Richtlinie: https://www.verbrauchergesundheit.gv.at/dam/jcr:bd4db21b-ee7a-448a-8a58-

62b1a6e60fee/RL_0003_3_Biologische_Produktion_gueltig-ab_1-7-2018_Archiv.docx 

 

Entscheidungsbaum Bestandteile: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthetische 

Stoffe oder 

Gemische? 

Handelt es sich bei dem 

synthetischen Bestandteil um ein 

Konservierungsmittel? 

Ist das  Konservierungsmittel in der 

Tabelle 6.3.5.1 angeführt? 

Bis auf gelistete 

Konservierungsmittel 

dürfen keine 

synthetischen Stoffe 

oder Gemische 

eingesetzt werden.  

Das 

Konservierungsmittel 

darf eingesetzt werden.  

 

Ja 

Ja 

Nur 

Konservierungsmittel 

aus Tabelle 6.3.5.1 sind 

erlaubt.  

Nein 

Ja 

Nein 

Ja 

Für die Herstellung des Bestandteils 

wurden Ausgangsstoffe natürlichen 

landwirtschaftlichen Ursprungs  

(Naturstoffe) verwendet? 

 

Wasser? 

Nein 

Mineralstoff?  

Die Vorgaben aus Kapitel 6.3.3.1 

sind einzuhalten.  

 

Darf verwendet werden, wenn 

dafür eine unterzeichnete 

Zusicherungserklärung vorliegt: 

Link 

 

Ja 

Nein 

Nein 

Ja 

https://www.verbrauchergesundheit.gv.at/dam/jcr:bd4db21b-ee7a-448a-8a58-62b1a6e60fee/RL_0003_3_Biologische_Produktion_gueltig-ab_1-7-2018_Archiv.docx
https://www.verbrauchergesundheit.gv.at/dam/jcr:bd4db21b-ee7a-448a-8a58-62b1a6e60fee/RL_0003_3_Biologische_Produktion_gueltig-ab_1-7-2018_Archiv.docx
https://www.bio-garantie.at/docs/transfer/2002144.pdf
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Zur Gewinnung wurden 

ausschließlich physikalische, 

enzymatische oder mikrobiologische 

Verfahren verwendet (siehe 

6.3.2.3.3). 

Tierischer  Naturstoff ? 

Bestandteile von 

Wirbeltieren werden unter 

Einhaltung der 

tierschutzrechtlichen 

Bestimmungen von 

lebenden Tieren 

gewonnen.  

Bestandteile von toten 

Wirbeltieren sind nicht 

erlaubt. Bestandteile von 

wirbellosen Tieren dürfen 

verwendet werden (z. B. 

Lackschildlaus). 

 

 

Hat der Bestandteil eine Wirkung als 

Emulgator oder Tensid? 

Das Kapitel 6.3.2.3.5 

„Chemische 

Behandlung“ ist derzeit 

auf Emulgatoren und 

Tenside beschränkt.  

Rohstoffe, die durch 

chemische 

Behandlungen 

hergestellt wurden aber 

keine Wirkung als 

Emulgator oder Tensid 

haben, sind nicht 

erlaubt. 

 

Darf verwendet werden, 

wenn dafür eine 

unterzeichnete 

Zusicherungserklärung 

vorliegt: Link 

 

 

Darf verwendet und für die Berechnung des 

Bioanteils herangezogen werden (Kapitel 1.4). 

Spezielle Berechnungsvorgaben sind für 

wasserhaltige Bestandteile zu berücksichtigen 

(Kapitel 6.4.2).  

 

Einsatz als  

konventioneller Naturstoff 

 
Darf verwendet werden, wenn dafür eine 

unterzeichnete Zusicherungserklärung vorliegt: 

Link 

Wenn pflanzliche oder tierische Bestandteile 

aufgrund von Nichtverfügbarkeit ausnahmsweise 

aus konventioneller Produktion eingesetzt werden, 

ist eine Freigabe der zuständigen Kontrollstelle 

einzuholen. 

Maximal erlaubte Menge - Siehe 6.4.1: 

Grundvoraussetzung für den Bioanteil 

Bio Zertifikat des  

Lieferanten liegt vor? 

Ja 

Ja 

Ja 
Nein 

Nein 

Nein 

Die Vorgaben aus Kapitel 

6.3.2.1 und 6.3.2.2 werden 

unabhängig von einer Bio 

Zertifizierung eingehalten:  

 Bedrohte 

Pflanzenarten 

und Tierarten: 

(Washingtoner 

Artenschutz-

übereinkommen 

und Berner 

Artenschutz-

abkommen) 

werden nicht 

verwendet. 

 

Pflanzlicher  Naturstoff? 

oder 

Riech- und Aromastoff? 

 

 

 

 

 

Ja 

Ja Ja 

Der Bestandteil darf 

nicht eingesetzt 

werden 

 

Nein 

Ja 

Nein Nein 

Bestandteil kann nicht 

eindeutig zugeordnet 

werden. Bitte Bio 

Kontrollstelle 

kontaktieren! 

 

https://www.bio-garantie.at/docs/transfer/2002144.pdf
https://www.bio-garantie.at/docs/transfer/2002144.pdf

